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Liebe Freundinnen und Freunde der KLeinen MünsterLänder,
 
zum Jahreswechsel grüße ich Sie ganz herzlich 
und wünsche Ihnen und Ihrer ganzen Familie 
für das Jahr 2015 alles Gute, Gesundheit, Glück 
und Segen. 

Wir Jäger werden zur Zeit leider durch die Poli-
tik in vielen Bundesländern bei der Ausübung 
unserer Jagd, so wie wir sie kennen und lieben, 
immer mehr behindert. 
Mit der Einführung neuer, ökologischer und 
deshalb angeblich besserer Jagdgesetze, die 
 allerdings oft leider nichts anderes beinhalten, 
als nur weitreichende jagdliche Einschränkun-
gen und Verbote, versucht eine politische Min-
derheit in Deutschland, Politik für ihr Wähler-
Klientel auf dem Rücken der Jägern zu machen. 
Das können wir so nicht akzeptieren. 

Deshalb fordere ich alle unsere Mitglieder auf, 
sich gemeinsam mit dem Jagdgebrauchshunde-
verband, den Vertretungen der örtlichen Jäger-
schaften, den Landesjagdverbänden und dem 
Deutschen Jagdschutzverband zu verbünden 
und gemeinsam aktiv gegen diese Anti-Jagd-
politik zu kämpfen und unsere Positionen ganz 
deutlich in der Gesellschaft zu vertreten. 

Was nützen uns hervorragend gezüchtete Jagd-
gebrauchshunde, wenn wir zukünftig keine 
Möglichkeiten mehr haben werden, diese Hun-
de gemäß ihrer eigentlichen Bestimmung zur 
Jagd einzusetzen.

Während unserer über 100-jährigen Verbands-
geschichte haben wir schon oft erfahren, dass 
es sich lohnt, für seine Ansichten und Ziele zu 
kämpfen. Denn Regierungen kommen und ge-
hen. Der Zeitgeist ist einem stetigen Wandel 
unterworfen. Deshalb leichtfertig Positionen 
und Bewährtes aufzugeben, ist nicht zielfüh-
rend. Zum Beispiel, wenn es um die Erhaltung 
der Ausbildung und Prüfung an der lebenden 
Ente, um die Hasenspur, das Vorstehen am 
Wild und die Notwendigkeit von Schliefanlagen 
geht. 

Lassen Sie sich nicht entmutigen und nutzen 
Sie trotzdem alle verbleibenden Möglichkeiten, 
mit Ihren Kleinen Münsterländern zu jagen. 
Dazu wünsche ich Ihnen für das kommende 
Jahr viel Waidmannsheil und, wenn Sie noch 
einen jungen Hund in der Ausbildung haben, 
für die  kommenden Anlagen- und Leistungs-
prüfungen viel Suchenglück. 

Für unsere Mitglieder stehen in diesem Jahr 
wichtige Entscheidungen an, die richtungwei-
send für die Zukunft unseres KlM-Verbandes 
sind.

Unsere um die Jahrtausendwende novellierte 
Satzung ist mittlerweile in die Jahre gekom-
men.

Vorgaben des JGHV, Anpassungen an das neue 
Vereinsrecht, neue gesetzliche Vorgaben der 
 Finanzämter bei der Bewertung unserer Ge-
meinnützigkeit, Klärung der Verbandshaftung 
und die Einführung neuer Standards im Be-
reich Telekommunikation zwingen uns, unsere 
Satzung zu überarbeiten und zu aktualisieren.

Grusswort zuM JahreswechseL
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Der neue Entwurf unserer zukünftigen Satzung 
ist in dieser Ausgabe als Antrag an die HV 2015 
veröffentlicht. 

Es ist das Ergebnis intensiver Diskussionen mit 
unseren Mitgliedern und unseren Landesgrup-
pen über unsere Internetplattform und der 
 anschließenden Besprechungen in unseren 
zuständigen Bundes-Gremien.

Auf unserer Jahreshauptversammlung im letz-
ten Jahr in Fulda stellte sich KlM-GNA (Kleine 
Münsterländer-Gruppe Nordamerika) mit 
 ihrem Präsidenten John Liscovitz und dem Vor-
standsmitglied Ken Bremer unseren Mitglie-
dern vor.

KlM-GNA möchte eine Landesgruppe von KlM- 
Deutschland werden, mit allen Rechten und 
Pflichten einer Deutschen Landesgruppe. Dazu 
gehört vor allem die Anerkennung und Einfüh-
rung unserer Satzung, der Zuchtordnung und 
der sonstigen Regelwerke unseres KlM-Verban-
des in Nordamerika.

Dadurch hat KlM-D, als offizieller Repräsentant 
des Mutterlandes der Kleinen Münsterländer 
zukünftig das alleinige Recht und alle Möglich-
keiten, die Population der Kleinen Münster-
länder in Nordamerika züchterisch zu betreuen 
und mit offiziellen FCI-Ahnentafeln auszustat-
ten. 

Da alle personellen und satzungsmäßigen Vor-
aussetzungen schon jetzt bereits erfüllt sind, 
können wir diesem Antrag zustimmen. Wir 
kommen damit unserem Ziel, dass weltweit 
nur noch jagdliche Leistungszucht mit unseren 
Kleinen Münsterländern betrieben werden soll, 
einen großen Schritt näher.

Es ist eine gute Tradition in unserem Verband, 
dass neben der Anlageprüfung HZP in gewis-
sen Abständen eine Leistungsprüfung wie eine 
VGP, eine Verbandsschweißprüfung, oder, wie 
in diesem Jahr, eine Verbandsprüfung nach 
dem Schuss (VPS), abgehalten wird. 
Auf dieser Prüfung wird es sich wieder zeigen, 
dass unsere Kleinen Münsterländer, befähigt 
durch ihre ererbten Anlagen, bei konsequenter 
Abrichtung zu hervorragenden jagdlichen Leis-
tungen in der Lage sind. Das ist für uns Jäger 
eine der Grundvoraussetzungen, um mit unse-
ren Hunden weltweit, bei allen anfallenden 
jagdlichen Arbeiten, vor und nach dem Schuss, 
waid- und tierschutzgerecht jagen zu können.

Waidmannsdank an die Landesgruppe Anhalt-
Sachsen-Thüringen für die Bereitschaft, diese 
 anspruchsvolle Prüfung im Jahr 2015 für uns 
auszurichten. Ich wünsche schon jetzt den 
 Organisatoren und allen Teilnehmern viel Er-
folg.

Auf ein gutes Jahr 2015!
Dietrich Berning, Präsident

Grusswort zuM JahreswechseL
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nachruF

Am 21.10.2014 hat uns Forstamtsrat Heinz 
Kreisler im 93. Lebensjahr für immer verlassen. 
Mit einer großen Trauergemeinde verabschie-
deten sich auch viele Jäger und Jagdhun-
defreunde in der Kirche von Grub am 
Forst von ihrem Weggefährten und 
Freund. 
Zahlreiche langjährige Aktivitä-
ten in unseren Jagd-, Forst- und 
Hundeorganisationen bezeug-
ten ein engagiertes und erfüll-
tes Leben. Der gesamte KlM-
Verband und insbesondere die 
Landesgruppe Nord bayern ha-
ben eine ihrer großen Persön-
lichkeiten, die über Jahrzehnte 
die Verbandsarbeit mit vielen Initia-
tiven bereichert haben, verloren. 
 Seine menschlichen und fachlichen Qua-
litäten, seine Urteilskraft, sein ungebrochenes 
Engagement bis ins hohe Alter, sein wacher 
Geist und sein Humor haben unser Bild von 
ihm geprägt. Er war ein Kleiner Münsterländer-
mann im besten Sinne des Wortes: treu, passi-
oniert, wesensfest und intelligent und so bleibt 
er auch in unserer Erinnerung! 
Nach 8 Jahren als Prüfungswart und Vorstands-
mitglied im DJT-Club wechselte er die Jagdhun-
derasse und war auch 12 Jahre bis 1990 als 2. 
Vorsitzender und Stellvertreter von Emmo 
Schröder in unserem Bundesverband tätig. 
Sein Engagement galt den Zuchtrichter- und 
Wesensrichterschulungen, den Verhaltensprü-
fungen, den HD-Untersuchungen, der Epilep-
sie, der Einführung unserer Zuchtwertschät-
zung, dem Aufbau einer Datenbank und ganz 
besonders auch der Zuchtforschung. Ohne ihn 
hätten viele kynologische Entwicklungen in un-
serem Verband später begonnen oder einen 
anderen Verlauf genommen. Auch das von ihm 
initiierte Zuchtforschungskonto existiert noch 
heute und ermöglicht die Förderung von wich-
tigen Zuchtprojekten. Wer ihn in vielen geselli-
gen Stunden als blendenden Unterhalter und 
Anekdotenerzähler erlebte, vergisst zu leicht, 
dass er die siebziger und achtziger Jahre in un-

serem Verband mitgeprägt und viele Grund-
lagen gelegt hat, von denen wir heute noch 
profitieren. 

Für seine Verdienste erhielt er das Silber-
ne sowie 1991 das Goldene Ver-

bandsabzeichen. 1995 wurde er 
von der Hauptversammlung zum 

Ehrenmitglied des Bundesver-
bandes gewählt. Die tschechi-
schen und österreichischen 
KlM Verbände ehrten ihn und 
die Zusammenarbeit mit ihm 
ebenfalls mit ihren Verdienst-
abzeichen. 

Auch der Deutsche Jagdterrier 
Club würdigte seine Arbeit mit 

dem Goldenen Abzeichen des 
Clubs. 26 Jahre als 2. Vorsitzender der 

Kreisgruppe Coburg im BJV, 13 Jahre als 
Kreisjagdberater, 20 Jahre in der Jungjägeraus-
bildung, 30 Hundeführerlehrgänge und sein 
Engagement bei den Bayerischen Staatsjagden 
wurden mit der Bayerischen Staatsmedaille ge-
würdigt. In unserer Landesgruppe Nordbayern 
war er als Verbands- und Zuchtrichter geschätzt 
und immer zur Stelle, wenn er gebraucht wur-
de. Unsere Vorstandssitzungen besuchte er bis 
vor kurzem immer noch und war stets ein gern 
gesehener Gast, der mit seinen Erfahrungen 
die Diskussionen bereicherte.
Seinen letzten KlM, Boris vom Ebnether Berg, 
führte er wiederum erfolgreich und erneut als 
Suchensieger auf VJP, HZP und VGP ab. Die 
Landesgruppe Nordbayern hatte ihm Boris als 
Welpen geschenkt, nachdem der Vorgänger 
aus dem gleichen Zwinger während der VJP 
überfahren wurde. Boris und Heinz waren seit-
dem unzertrennlich: auf der Jagd, im Gasthaus 
sowie auf unzähligen Veranstaltungen und Ver-
sammlungen in seiner Heimatregion. In die-
sem Jahr ist Boris seinem Herrn ein Vierteljahr 
vorangegangen. Nun sind beide wieder vereint. 

Dietrich Berning Gerhart Schäfer
Verband KlM LG Nordbayern
Präsident  1. Vorsitzender

nachruF heinz KreisLer
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einLadunG zur JahreshauptversaMMLunG 2015 
aM saMstaG, den 21.03.2015, beGinn 9.00 uhr 

Tagungsort:   Hotel Berghof in 36100 Petersberg-Almendorf bei Fulda, Hubertusstraße 2, 
Tel. 0661/967900, Fax 0661/9679088

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Präsidenten
2. Totengedenken
3. Mandatsprüfung
4. Genehmigung der Tagesordnung
5. Verabschiedung der Niederschrift der Hauptversammlung vom 22. März 2014
6. Bericht zur Lage des KlM-Verbandes durch den Präsidenten
7. Berichte aus den Arbeitskreisen
8. Aussprache zu allen Berichten (KlM-Heft und HV)
9. Beratung und Beschlussfassung Haushaltspläne
 a. Verband
 b. Zuchtbuchstelle
10. Entlastung des Vorstandes
11. Anträge an die Hauptversammlung
 a. Satzung des Verbandes für Kleine Münsterländer Jagdhunde e.V.
 b. Antrag zur Gründung einer Landesgruppe KlM-GNA
 c. Zuchtordnung § 14 und Zuchtmietvertrag § 3 (Antrag Herr Wolfgang Bau)
 d. Zuchtmietvertrag § 3 (Antrag der Zuchtwartetagung)
 e. Streichung des § 5 Zuchtmietvertrag
 f.  Zuchtschauordnung (ZSchO) Anhang 4 –  

Zuchtschaubeurteilung mit dem 12er-Punktesystem
 g.  Zuchtschauordnung (ZSchO) Anhang 4 –  

Wesensbeurteilung (Antrag LG AST)
12. Ehrungen
13. Neuwahlen
 a. Vizepräsident
 b. Zuchtbuchführer
 c. Pressewart
 d. Kassenprüfer 1
14. Bericht der Welpenvermittlungsstelle
15. Bundesprüfung 2015
16. Anträge des JGHV
17. Verschiedenes
18. Termine

Am Freitag, den 20. März 2015 findet um 11:00 Uhr eine Sitzung des Vorstandes und um 19:00 
Uhr eine Sitzung des Erweiterten Vorstandes statt. Hierzu erfolgt noch eine gesonderte Einla-
dung.

Dietrich Berning, Präsident                 Jacqueline Mette, Geschäftsführerin

verbandsnachrichten
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anträGe

top 10. a. satzunG des verbandes Für  
KLeine MünsterLänder JaGdhunde e.v.

 
Der Vorstand beantragt, die Hauptversammlung 2015 möge die nachfolgend abgedruckte Satzung 
beschließen.

Satzung des Verbandes für Kleine Münsterländer Jagdhunde e.V.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

a) Der Verband führt den Namen ,,Verband für 
Kleine Münsterländer Jagdhunde e. V.“ Er 
wird im Folgenden kurz „Verband“ genannt.

b) Der Verband hat seinen Sitz in Münster 
(Westfalen) und ist beim Amtsgericht Müns-
ter (Westfalen) unter der Nummer: VR1437 
im Vereinsregister eingetragen.

c) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Zweck, Aufgabe und Ziele

a) Der Verband ist ein Hundezuchtverein und 
vereinigt Züchter und Freunde des Kleinen 
Münsterländer, nachstehend KlM genannt, 
mit dem Ziel, den KlM mit einem für den 
Jagdgebrauch formvollendeten Körper zu 
züchten, sein ursprüngliches Wesen zu er-
halten, seine jagdlichen Eigenschaften zu 
pflegen, um damit der waidgerechten Jagd 
und dem Tierschutz gegenüber allen Wild-
arten zu dienen.

b) Der Verband ist die Dachorganisation der 
ihm freiwillig angeschlossenen Landesgrup-
pen, die gemäß ihren eigenen Satzungen 
das zuvor genannte Verbandsziel verfolgen.

c) Die Tätigkeit des Verbandes erstreckt sich 
hauptsächlich auf das Gebiet der Bundes-
republik Deutschland.

d) In den Nationen, die nicht zum Einfluss-
bereich der F.C.I. (Federation Cynologique 
Internationale) gehören, hat der Verband als 
Repräsentant des Mutterlandes der Rasse 
Kleiner Münsterländer das alleinige Recht, 
Landesgruppen zu bilden, um die Populati-
onen der dort lebenden „Kleinen Münster-

länder“ den satzungsmäßigen Zielen des 
Verbandes zuzuführen, eine Zuchtordnung 
einzuführen und Ahnentafeln herauszuge-
ben.

e) Der Verband ist für alle dem F.C.I. ange-
schlossenen Mitgliedsländer für die Festle-
gung des Rassestandards zuständig.

f) Der Verband wahrt die gemeinsamen Inter-
essen seiner Mitglieder im Innen- wie im 
Außenverhältnis.

g) Der Verband ist Mitglied im Verband für das 
Deutsche Hundewesen e. V. (VDH) und 
über diesen der Federation Cynologique In-
ternationale (FCI) angeschlossen. 

 Der Verband anerkennt für sich und seine 
Mitglieder die Satzung und Ordnungen des 
VDH (veröffentlicht unter www.vdh.de), so-
weit sie die Interessen des Verbandes be-
rühren. Die Zuchtordnung des Verbandes, 
die auf der Grundlage der VDH-Rahmen-
zuchtordnung erstellt wurde, ist uneinge-
schränkt auch für die Landesgruppen und 
deren Mitglieder im Verband für Kleine 
Münsterländer verbindlich.

h) Der Verband ist Mitglied im Deutschen Jagd-
gebrauchshundverband e. V. (JGHV) und 
erkennt für sich und seine Mitglieder die 
Satzung, die Disziplinar- und Verbandsge-
richtsordnung des JGHV (veröffentlicht un-
ter www.jghv.de) an und unterwirft sich 
 deren Bestimmungen.

i) In Fragen der Zucht haben das Disziplinar-
recht des VDH und des Verbandes Vorrang 
vor dem des JGHV. S.o.

j) Der Verband verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Ziele im Sinne des 
Abschnitts steuerbegünstige Zwecke der 
Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos 
tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
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anträGe

wirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 
dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Ver-
eins. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck der Körperschaft fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü-
tungen begünstigt werden.

k) Die Verwirklichung der Aufgaben und Ziele 
erfolgt unter anderem durch:

 (a)  Erlass einer Satzung
 (b)  Erlass einer Zuchtordnung
 (c)  Erlass einer Geschäftsordnung
 (d)  Erlass einer Zuchtschauordnung
 (e)  Erlass einer Zuchtrichterordnung
 (f)  Erlass einer Ehrenordnung
 (g)  Die Definition der Rassekennzeichen 

und Standards und deren Hinterlegung 
beim VDH und F.C.I.

 (h)  Der Einführung eines einheitlichen Ver-
bandslogos, verbindlich auch für die 
angeschlossenen Landesgruppen

 (i)  Die Abgrenzung der Interessengebiete 
der einzelnen Landesgruppen

 (j)  dem Führen eines eigenen Zuchtbuchs 
und eines Verzeichnisses über die von 
ihm geschützten Zwingernamen, deren 
Durchführungsbestimmungen die Zucht-
ordnung regelt

 (k)  die Durchführung von nationalen und 
internationalen Zucht- und Gebrauchs-
prüfungen, sowie internationalen Bun-
deszuchtschauen, sowie Deckrüden-
schauen zur Überprüfung des Leistungs- 
und Rassestandards.

Die unter (a) bis (j) genannten Ordnungen und 
Vorgaben sind für alle Landesgruppen und ihre 
Mitglieder uneingeschränkt bindend, und kön-
nen nur durch Beschlüsse auf der Hauptver-
sammlung des Verbandes geändert werden.

§ 3 Gliederung des Verbandes

Der Verband gliedert sich in Landesgruppen, 
deren Tätigkeiten auf mehrere Bundesländer, 
auf ein Bundesland oder auf Teile eines Bun-

deslandes begrenzt sind. Die Landesgruppen 
müssen als „Eingetragene Vereine“ organisiert 
sein und haben die Mitgliedschaft im JGHV zu 
erwerben.

§4 Mitgliedschaften der Landesgruppen:

I. Mitgliedschaft einer Landesgruppe
Die Mitgliedschaft im Verband können nur Lan-
desgruppen erwerben, deren satzungsmäßiges 
Ziel die Rein- und Leistungszucht des Kleinen 
Münsterländer ist.
Die Mitgliedsvereine des Verbandes müssen 
in ihren Satzungen und Ordnungen verbind
lich erklären, dass sie und ihre Mitglieder die 
Satzungen und Ordnungen des VDH und des 
JGHV und des Verbandes anerkennen. Die 
jeweils gültige Landesgruppensatzung ist durch 
den Vorstand der jeweiligen Landesgruppe bei 
der Geschäftsstelle des Verbandes zu hinterle-
gen.
Über den Aufnahmeantrag entscheidet die 
Hauptversammlung. Die Aufnahme erfolgt, 
wenn mindestens 2/3 der dort vertretenen 
Stimmen für die Aufnahme votieren.
Wird die erforderliche 2/3-Mehrheit nicht er-
reicht, kann die Hauptversammlung mit einfa-
cher Mehrheit Auflagen erlassen, die der an-
tragstellende Verein bis zur erneuten Abstim-
mung bei einer der nächsten 
Hauptversammlungen erfüllen muss.

Satzungsmäßige, bereits dem Verband an
gehörige Landesgruppen am Stichtag 
31.12.2014 sind:
1. Landesgruppe: Anhalt-Sachsen-Thüringen
2. Landesgruppe: Baden
3. Landesgruppe: Berlin-Brandenburg
4.  Landesgruppe: Hamburg-Südholstein-

Mecklenburg-Vorpommern
5. Landesgruppe: Hannover-Braunschweig
6. Landesgruppe: Hessen
7. Landesgruppe: Nordbayern
8. Landesgruppe: Osnabrück
9. Landesgruppe: Rheinland
10. Landesgruppe: Saar-Rhein-Pfalz
11. Landesgruppe: Schleswig-Holstein
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12. Landesgruppe: Schwaben
13. Landesgruppe: Südbayern
14. Landesgruppe: Waterkant
15. Landesgruppe: Westfalen-Lippe
16. Landesgruppe: Württemberg-Hohenlohe
17. Landesgruppe: Nordamerika

II. Die Mitgliedschaft einer Landesgruppe im 
Verband erlischt durch:
1. Ausschluss
Eine Landesgruppe kann ausgeschlossen wer-
den, wenn sie mit mehr als einem Jahresbeitrag 
im Rückstand ist oder besonders schwerwie-
gend oder mehrmals gegen die Satzung, die 
Zuchtordnung oder Beschlüsse der satzungsmä-
ßigen Gremien des Verbandes verstoßen hat.
Über den Ausschluss entscheidet, nach schrift-
licher Anhörung des Mitgliedes, die Haupt-
versammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der 
dort vertretenen Stimmen. Wird eine Landes-
gruppe ausgeschlossen, hat der Verband das 
Recht, an ihrer Stelle eine neue Landesgruppe 
zu installieren.

2. Austritt
Der freiwillige Austritt ist dem Präsidenten 
schriftlich bis zum 30. September des laufen-
den Jahres auf den Schluss des Kalenderjahres 
zu erklären.
Mit dem Ende der Mitgliedschaft erlöschen alle 
Rechte, insbesondere am Verbandsvermögen.

§ 5 Mitgliedschaft von Einzelpersonen 

1)
Mitglied des Verbandes kann jede natürliche 
Person auf Antrag werden, die gleichzeitig Mit-
glied einer dem Verband angegliederten Lan-
desgruppe ist. Sie soll Jäger oder Falkner sein.
Personen, die kommerzielle Hundezucht be-
treiben und Personen oder Mitglieder, die Klei-
ne Münsterländer züchten, die nicht im Zucht-
buch für Kleine Münsterländer e.V. eingetragen 
werden, sowie deren Ehegatten und Angehöri-
ge und Personen, die mit dem Hundehändler/
Züchter in häuslicher Gemeinschaft leben, dür-
fen nicht Mitglied im Verband für Kleine Müns-

terländer e.V. sein bzw. werden auf Antrag des 
Vorstandes der Landesgruppen oder des Bun-
desvorstandes ausgeschlossen.
Das gleiche gilt für den Einsatz von im Zucht-
buch des KlM-Verbandes e.V. eingetragenen 
Rüden bzw. Deckrüden, die für die Zucht au-
ßerhalb des Verbandes eingesetzt werden. In 
Ausnahmefällen kann eine Einzelfallentschei-
dung durch die Zuchtkommission getroffen 
werden.

Als ordentlicher Züchter und Halter gilt, wer 
 lediglich aus Gründen der Liebhaberei (Hobby) 
die Zucht und/oder die Ausbildung nach 
 kynologischen Grundsätzen betreibt und för-
dert. Dem steht eine etwaige tierschutzrechtli-
che Verpflichtung zur Beantragung einer Ge-
nehmigung oder eine behördliche Einstufung 
der Zucht als gewerblich grundsätzlich nicht 
entgegen.
Züchter wie Halter, die diese Voraussetzungen 
nicht erfüllen, gelten als dem kommerziellen 
Hundehandel zugehörig.
Kommerzieller Hundehandel liegt vor, wenn 
Hunde zum Zwecke der Weiterveräußerung er-
worben werden.

2)
Die Mitgliedschaft wird als Doppelmitglied-
schaft, sowohl für den Verband als auch für die 
Landesgruppe begründet.

3)
Über den schriftlichen Aufnahmeantrag ent-
scheidet der Vorstand der Landesgruppe, an 
die der Antrag gerichtet wurde, im Auftrage 
und mit Wirkung für den Verband. Erst mit Zah-
lung der Aufnahmegebühr und des ersten Jah-
resbeitrags erlangt das neue Mitglied die Mit-
gliedschaftsrechte. Die Namen der neuen Mit-
glieder sind im Mitteilungsheft bekannt zu 
geben.

4)
Im Falle der Ablehnung einer Aufnahme durch 
den Vorstand der Landesgruppe kann der An-
tragsteller Einspruch beim Präsidenten des 
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 Verbandes für Kleine Münsterländer e.V. oder 
der Geschäftsstelle des Verbandes einlegen. 
Ebenso kann jedes Verbandsmitglied binnen 4 
Wochen nach Veröffentlichung der neuen Mit-
glieder gegen die erfolgte Aufnahme Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist in beiden Fällen an 
den 1. Vorsitzenden der Landesgruppe zu rich-
ten. Über den Einspruch entscheidet der Erwei-
terte Vorstand des Verbandes abschließend.

5)
Mit der Beitrittserklärung unterwirft sich der 
Antragsteller den Bestimmungen der Satzung 
und Ordnungen des Verbandes und der Lan-
desgruppe sowie den Beschlüssen ihrer sat-
zungsmäßigen Organe.

6)
Jedes Mitglied hat gleiche Rechte und Pflichten. 
Die Zugehörigkeit zu einer Landesgruppe oder 
ein Wechsel zu einer anderen ist ohne Rück-
sicht auf territoriale Zuständigkeit jedem Mit-
glied freigestellt, ohne dass dieses Mitglied bei 
einer anderen Landesgruppe schlechter gestellt 
werden darf.
Ein Mitglied kann mehreren Landesgruppen 
angehören.
Bei einer Mitgliedschaft in mehreren Landes-
gruppen ist die Landesgruppe federführend, in 
der das Mitglied seine Erst-Mitgliedschaft er-
worben hat. Ein Wechsel der Federführung ist 
in Ausnahmefällen möglich, aber die betroffe-
nen Landesgruppen müssen sich einig sein 
und dem Wechsel zustimmen.
Weitere Mitgliedschaften in anderen Landes-
gruppen gelten nur als solidarische oder för-
dernde Mitgliedschaften. 

7)
Die Mitglieder unterliegen der Beitragspflicht 
gegenüber ihrer Landesgruppe. Die Landes-
gruppen setzen die Höhe der Beiträge, die 
 spätestens bis zum 31.März eines jeden Ge-
schäftsjahres zu zahlen sind, im Voraus für das 
kommende Geschäftsjahr fest. Die Haupt-
versammlung bestimmt im Voraus eines 
 Geschäftsjahres den Betrag, den die Landes-

gruppe je Mitglied an den Verband abzuführen 
hat.

8)
Alle Mitglieder, die das 75. Lebensjahr erreicht 
haben und 40 Jahre Mitglied des Verbandes 
sind, sind von Beiträgen befreit.

§ 6 Ende der Mitgliedschaft von Einzelper
sonen

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt 
oder Ausschluss.

2. Der Austritt ist dem Vorstand der Landes-
gruppe spätestens einen Monat vor Schluss 
des Geschäftsjahres schriftlich zu erklären 
und wird zum Ende des laufenden Ge-
schäftsjahres wirksam.

3. Jedes Mitglied ist auszuschließen:
 a)  bei Fälschung von Ahnentafeln
 b)  bei Täuschungshandlungen, insbesonde-

re die Zucht betreffend
 c)  bei wissentlich falscher Aussage im Rah-

men der Ehrengerichtsbarkeit
 d)  bei grober Zuwiderhandlung gegen die 

Satzung
4. Jedes Mitglied kann ausgeschlossen wer-

den, wenn:
 a)  es rechtskräftig wegen eines Verbrechens 

verurteilt ist,
 b)  es schuldhaft die Verbandsinteressen 

schädigt,
 c)  es schuldhaft gegen die Ordnungen des 

Verbandes verstößt,
 d)  es seinen geldlichen Verpflichtungen ge-

genüber der Landesgruppe nicht nach-
kommt.

 e)  es seinen geldlichen Verpflichtungen ge-
genüber dem Bundesverband nicht 
nachkommt.

Mitglieder, die mit ihren Beitragszahlungen län-
ger als ein halbes Jahr in Verzug sind, können 
ohne Benachrichtigung ausgeschlossen werden.

Der Ausschluss gemäß Ziff.3 und 4. a) bis c) 
erfolgt durch Beschluss des Ehrenrates des Ver-
bandes.

anträGe
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Der Ausschluss gemäß Ziff.4. d) erfolgt durch 
Entscheidung des Landesgruppenvorstandes.
Der Ausschluss gemäß Ziff.4. e) erfolgt durch 
Entscheidung des Bundesvorstandes.
Bevor ein Mitglied gemäß Ziff.4. e) durch eine 
Entscheidung des Bundesvorstandes
ausgeschlossen wird, soll der Vorstand der Lan-
desgruppe informiert und gehört werden.

5. Austritt und Ausschluss gelten für die Mit-
gliedschaft im Verband und in den Landes-
gruppen.

6. Mit dem Ende der Mitgliedschaft erlöschen 
alle Rechte, insbesondere am Verbandsver-
mögen und auf Zwingerschutz.

§ 7 Verfahren gegen Einzelpersonen
1.
Gegen Mitglieder des Verbandes kann ein Ver-
fahren vor dem Ehrenrat auf Antrag des Bundes-
vorstandes oder eines Landesgruppenvorstan-
des oder durch Beschluss der Hauptversamm-
lung oder der Mitgliederversammlung einer 
Landesgruppe beantragt werden, wenn sie:
a) die Verbands- oder Landesgruppeninteres-

sen schuldhaft grob verletzt haben.
b) gegen die Bestimmungen der Satzung oder 

Zuchtordnung schuldhaft grob verstoßen.
c) gegen die waidmännische Ausübung der 

Jagd grob verstoßen haben und deshalb 
rechtskräftig verurteilt worden sind.

d) sich unehrenhaften Verhaltens schuldig ma-
chen.

Der Antrag ist binnen drei Monaten nach 
Kenntnis von Täter oder Tat bzw. nach Rechts-
kraft des Urteils an den Vorstand des Verban-
des zu stellen. Zur Fristwahrung eines Antrages 
der Hauptversammlung oder Mitgliederver-
sammlung genügt die Antragstellung an den 
jeweiligen Vorstand.

2.
Der Ehrenrat kann erkennen auf:
a) Verweis,
b) Aberkennung von Ehrungen und Auszeich-

nungen,

c) Geldbußen bis 5000 € zugunsten des Ver-
bandes,

d) Ausschluss als Führer oder Richter an sämt-
lichen Prüfungsveranstaltungen des Verban-
des oder einer Landesgruppe, entweder 
befristet oder immer,

e) Ausschluss als Züchter des Verbandes, be-
fristet oder für immer,

f) Aberkennung des KlM-Zuchtrichterpatentes, 
befristet oder für immer,

g) Ausschluss.

3.
Das Verfahren richtet sich nach der Ehrenrats-
ordnung (§ 28).

§ 8 Ehrenmitgliedschaft

Die Hauptversammlung kann Mitglieder, die 
sich um die Jagdkynologie oder den Verband 
besondere Verdienste erworben haben, zu Eh-
renmitgliedern des Verbandes ernennen. Sie 
sind von Beiträgen befreit.

§9 Ehrenpräsident/ in

Ein früherer langjähriger verdienter Präsident/
in, der/ die sich besondere Verdienste um den 
Verband erworben hat, kann auf Vorschlag des 
erweiterten Vorstandes von der Hauptver-
sammlung zum Ehrenpräsident/ Ehrenpräsi-
dentin ernannt werden.
Er/Sie hat dann Sitz, aber keine Stimme im er-
weiterten Vorstand.
Er/Sie ist von den Beitragszahlungen befreit.

§ 10 Organe

Der Verband hat folgende Organe:

1. Hauptversammlung
2. Bundesvorstand
3. Erweiterter Bundesvorstand
Der Bundesvorstand wird von der Hauptver-
sammlung gewählt. Die Zusammensetzung des 
Erweiterten Bundesvorstandes regelt § 26.
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§ 11 Bindungswirkung

Die Beschlüsse der Hauptversammlung, des 
Bundesvorstandes und des erweiterten Bun-
desvorstandes, die auf der Grundlage von § 2 
Abs. k lit. a bis k ergangen sind, sind für alle 
Landesgruppen und deren Mitglieder bindend.
Jeder Beschluss ist so lange wirksam, bis der 
Widerspruch zu den Regelungen der Satzungen 
oder einer Ordnung durch einen Beschluss des 
entsprechenden Organs, des Ehrenrates oder 
eines staatlichen Gerichtes, festgestellt worden 
ist.
Die Durchführung der Beschlüsse in den Lan-
desgruppen, obliegt den jeweils zuständigen 
Landesgruppenvorständen.
Die Ausführung von Beschlüssen, deren rechtli-
che, wirtschaftliche und/ oder organisatorische 
Auswirkung nicht oder unzureichend bei der 
Beschlussfassung abgeschätzt wurde, kann der 
geschäftsführende Bundesvorstand bis zur 
nächst folgenden Hauptversammlung ausset-
zen.
Eine Beschlussfassung im Wege der Telekom-
munikation ist zulässig.

§ 12 Hauptversammlung

Die Hauptversammlung ist oberstes Organ des 
Verbandes. Sie wird ausgerichtet als öffentliche 
Vertreterversammlung (Delegierte).
Die Hauptversammlung setzt sich zusammen 
aus den:

1.) stimmberechtigten Mitgliedern. Dies sind:
 a)  Mitglieder des ordentlichen und außeror-

dentlichen Bundesvorstandes.
 b) Delegierte der Landesgruppen.

Den Landesgruppen steht je angefangene 100 
Mitglieder ein Delegierter zu. Geborener Dele-
gierter ist der 1. Vorsitzende der Landesgruppe. 
Mitglieder des ordentlichen und außerordentli-
chen Bundesvorstandes dürfen nicht gleichzei-
tig gewählte Delegierte einer Landesgruppe 
sein.

2.) nicht stimmberechtigte Mitglieder:

Einzelmitglieder können mit beratender Stim-
me an der Hauptversammlung teilnehmen.

3.) Die Ordentliche Hauptversammlung tritt 
mindestens einmal im Jahr zusammen. Auf 
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8.) Über die Hauptversammlung ist eine Ergeb-
nisniederschrift zu erstellen, vom Präsiden-
ten und vom Geschäftsführer zu unter-
schreiben und innerhalb von 3 Monaten zu 
veröffentlichen.

§ 13 Aufgaben der Hauptversammlung

•	 Wahl	des	Bundesvorstandes
•	 Wahl	 des	 Erweiterten	 Bundesvorstandes,	

soweit nicht durch die Satzung bestimmt
•	 Wahl	der	Kassenprüfer
•	 Wahl	der	Zuchtkommission	auf	drei	Jahre
•	 Wahl	des	Zuchtbuchführers
•	 Wahl	der	Delegierten	zu	anderen	Verbänden
•	 Wahl	des	Ehrenrates
•	 Entlastung	des	Bundesvorstandes
•	 Festsetzung	 des	 Beitrags,	 den	 die	 Landes-

gruppen je Mitglied an den Verband abzu-
führen haben

•	 Erlass	und	Änderung	von	Satzung,	Zuchtord-
nung, Zuchtschauordnung, Zuchtrichterord-
nung, Geschäftsordnung und Ehrenordnung

•	 Bestätigung	 des	 Zuchtrichterobmanns	
(ZROM-KlM) und der Mitglieder des 
Zuchtrichter- Ausschusses (ZRA-KlM)

•	 Einsetzen	 von	 Arbeitsausschüssen	 und	
Kommissionen (ist auch durch den Bundes-
vorstand zulässig)

•	 Zustimmung	 zur	 Neugründung	 einer	 Lan-
desgruppe, deren Auflösung bzw. deren 
 Zusammenschluss mit einer anderen Lan-
desgruppe

•	 Genehmigung	des	 jährlichen	Haushaltspla-
nes

•	 Festsetzung	 der	 nächsten	 ordentlichen	
Hauptversammlung

•	 Vorzeitige	 Abberufung	 von	 Bundesvor-
standsmitgliedern

•	 Vorzeitige	 Abberufung	 von	 Mitgliedern	 des	
Erweiterten Bundesvorstandes

Die Hauptversammlung kann mit 2/3 Mehrheit 
die von ihr gewählten oder von Bundesvor-
stand berufenen Mitglieder des Bundesvor-
standes und des Erweiterten Bundesvorstan-

des abberufen, wenn ihre Amtsführung und ihr 
sonstiges Verhalten verbandsschädigend sind. 
Vorher ist ein Gutachten des Ehrenrates einzu-
holen.

§ 14 Vorstand

Der Bundesvorstand ist der geschäftsführende 
Vorstand und besteht aus

1.  dem Präsidenten,
 dem Vizepräsident,
 dem Geschäftsführer,
 dem Verbandschatzmeister und
 dem Verbandszuchtwart

als ordentliche Mitglieder und

2. dem Pressewart
  der Kontaktperson zu ausländischen Lan-

desgruppen
 dem Zuchtbuchführer,
 dem Vorsitzenden der Zuchtkommission,
 dem Vorsitzenden des Ehrenrates
 als außerordentliche Mitglieder.
 
Die Zuziehung letzterer ist nur erforderlich, 
wenn von ihnen wahrgenommene Aufgaben 
zur Beratung und Erörterung anstehen.

Der geschäftsführende Vorstand leitet den Ver-
band und führt dessen Geschäfte. Er ist verant-
wortlich für die Umsetzung der Aufgaben und 
Ziele des Verbandes, die Einhaltung der Sat-
zung, der Zuchtordnungen und der Beschlüsse 
der Hauptversammlung. Zu seinen Aufgaben 
gehört die Erstellung des Jahresberichtes für 
das vergangene Jahr, die Vorlage des Haus-
haltsplanes für das kommende Jahr sowie die 
Niederschrift über die Hauptversammlung.

Zur Förderung des Zusammenhalts, sowie der 
Betreuung und Information der Landesgrup-
pen und ihrer Mitglieder gibt der geschäftsfüh-
rende Vorstand das Verbandsorgan „Kleiner 
Münsterländer“ heraus.
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Der geschäftsführende Vorstand wird vom Prä-
sidenten mit einer Frist von zwei Wochen zu 
Bundesvorstandsitzungen einberufen, wenn:

a) aktueller Bedarf besteht oder
b)  drei Mitglieder des Bundesvorstandes die 

Einberufung fordern.
Abstimmungen im geschäftsführenden Bun-
desvorstand erfolgen mit einfacher Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Präsidenten.

Beratungen und Beschlussfassungen können 
auch durch Telekommunikation erfolgen.
Ergebnisse sind in Schriftform festzuhalten.

Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben und für be-
sondere Aufgaben kann der geschäftsführende 
Bundesvorstand Ausschüsse und Arbeitskreise 
bilden oder Helfer bestellen und Art und Um-
fang sowie deren Aufgaben und Befugnisse 
bestimmen. Die Bestellung erfolgt für die Dau-
er einer Wahlperiode. Eine Abberufung durch 
den geschäftsführenden Bundesvorstand ist 
jederzeit möglich. Die Bundesvorstandsämter 
und Ämter des Erweiterten Bundesvorstandes 
sind Ehrenämter. Bei ihrer Ausübung entste-
hende bare Auslagen werden in tatsächlicher 
Höhe vergütet, höchstens jedoch nach den 
steuerlich zulässigen Sätzen.

Sollten einzelne Ämter innerhalb des Bundes-
vorstandes oder des Erweiterten Bundesvor-
standes den Arbeitsumfang eines normalen 
Ehrenamtes übersteigen, so ist der Bundesvor-
stand berechtigt, hauptamtlich und / oder ne-
benamtlich beschäftigte Mitarbeiter zur Wah-
rung dieser Ämter einzustellen. Ihre Rechte 
und Pflichten ergeben sich aus den Anstel-
lungsverträgen.
Der Präsident bestellt und entlässt die haupt-
amtlich und / oder nebenamtlichen Mitarbeiter 
mit Zustimmung des Geschäftsführenden Bun-
desvorstandes und der Hauptversammlung.

Die hauptamtlich und /oder nebenamtlich Mit-
arbeiter können bei Bedarf an den Sitzungen 

des geschäftsführenden Bundesvorstandes, 
des erweiterten Bundesvorstandes, der Fach-
ausschüsse, den Arbeitskreisen und den Dele-
giertenversammlungen teilnehmen. Sie haben 
jedoch in dieser Eigenschaft kein Stimmrecht.

Die Bundesvorstandsmitglieder, und zwar der 
Präsident, der Geschäftsführer, der Verbands-
zuchtwart und der Zuchtbuchführer, werden 
auf die Dauer von vier Jahren gewählt, die übri-
gen Mitglieder des Bundesvorstandes auf drei 
Jahre.

Der Bundesvorstand erledigt aufgrund der Sat-
zung nach freiem Ermessen alle Angelegenhei-
ten des Verbandes außer derjenigen, die ande-
ren Organen ausdrücklich vorbehalten sind.
Der Präsident und der Vizepräsident bilden den 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB.

§ 15 Präsident

Der Präsident führt den Vorsitz im Vorstand, im 
Erweiterten Bundesvorstand und in den Haupt-
versammlungen.

Er beruft die Sitzungen des Vorstandes, des Er-
weiterten Bundesvorstandes und die Hauptver-
sammlung ein.

Er regelt die Verbandsangelegenheiten, die ihm 
übertragen sind, sorgt für die Durchführung der 
Verbandsbeschlüsse und hat darüber zu wa-
chen, dass alle Verbandsangelegenheiten ord-
nungsgemäß erledigt werden.
Er vertritt den Verband gerichtlich und außerge-
richtlich.
Er hat die Niederschrift über Hauptversamm-
lung und Sitzungen des Vorstandes und des Er-
weiterten Bundesvorstandes zu unterzeichnen.
Er hat sich durch Rückfragen beim Verbands-
schatzmeister davon zu überzeugen, dass kei-
ne Verpflichtungen des Verbandes eingegan-
gen werden, die dessen Finanzkraft überschrei-
ten.
Scheidet der Präsident während einer Amts-
periode aus, tritt der Vizepräsident bis zur 
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 nächsten Hauptversammlung an seine Stelle. In 
dieser Hauptversammlung ist für den Rest der 
Wahlperiode ein neuer Präsident zu wählen.

§ 16 Vizepräsident

Der Vizepräsident unterstützt den Präsidenten 
in allen seinen Führungsaufgaben und vertritt 
ihn im Verhinderungsfall.
Er fertigt dann die Stammtafeln aus, wenn der 
Zuchtbuchführer als Züchter die Ausstellung 
von Ahnentafeln beantragt hat.

§ 17 Geschäftsführer

Der Geschäftsführer fertigt die Niederschriften 
über die Hauptversammlungen, die Sitzungen 
des Bundesvorstandes und des Erweiterten 
Bundesvorstandes und unterschreibt diese zu-
sammen mit dem Präsidenten. Gegebenenfalls 
kann vom Präsidenten ein Schriftführer einge-
setzt werden.

Der Geschäftsführer führt den Schriftwechsel 
mit den Mitgliedern und Landesgruppen.
Er verwaltet die Geschäftsstelle und das KlM-
Archiv.

§ 18 Verbandsschatzmeister

Der Verbandsschatzmeister verwaltet das Ver-
mögen, begleicht die geldlichen Verpflichtun-
gen und erstellt die Jahresabrechnung des Ver-
bandes. Er zieht die Kopfbeiträge der Landes-
gruppen ein.

Er prüft die Einnahmen und Ausgaben der 
Welpen-Vermittlungsstelle.

Er erstellt den Haushaltsplan für das kommen-
de Geschäftsjahr. Dieser ist von der Hauptver-
sammlung zu genehmigen.

§ 19 Verbandszuchtwart

Der Verbandszuchtwart hat für weitgehende 
Einheitlichkeit in der Zucht in enger Verbindung 

mit den Landesgruppen und mit dem Zucht-
buchführer zu sorgen.

Der Verbandszuchtwart berät die Zuchtwarte 
der Landesgruppen. In Einzelfälle steht ihm das 
Recht zu, Zuchtsperren anzuordnen und gegen 
geplante Paarungen Widerspruch einzulegen.
Gegen die Entscheidung des Verbandszucht-
wartes kann der Züchter oder Deckrüdenbesit-
zer oder der Zuchtwart der jeweiligen Landes-
gruppe Einspruch bei der Zuchtkommission 
einlegen.

Der Verbandszuchtwart beruft und leitet die 
Zuchtwartetagung.

Im Übrigen regelt die Zuchtordnung Zuständig-
keit und Aufgabengebiet.

§ 20 Pressewart

Der Pressewart trägt die redaktionelle Verant-
wortung für das Mitteilungsblatt.

Er überwacht den Versand und aktualisiert die 
Versandlisten.

Er kann nicht gezwungen werden, Beiträge zu 
veröffentlichen, wenn sie ihm nicht geeignet 
erscheinen, oder die Beiträge dem Ansehen des 
Verbandes schaden. In einem solchen Fall hat 
er im Einvernehmen mit dem Vorstand, diese 
Beiträge dem Ehrenrat zur Begutachtung wei-
terzuleiten, dessen Spruch er sich zu fügen hat.

§ 21 Kontaktperson zu ausländischen Lan
desgruppen

Die Kontaktperson unterstützt den geschäfts-
führenden Vorstand bei der Umsetzung der 
Aufgaben und Ziele des Verbandes, der Einhal-
tung der Satzung, der Zuchtordnungen und der 
Beschlüsse der Hauptversammlung in den aus-
ländischen Landesgruppen.
Er/Sie übersetzt im Auftrage des Präsidenten, 
den offiziellen Schrift- und Mailverkehr zwi-
schen den ausländischen Landesgruppen und 
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dem Verband und kann als Dolmetscher für 
den Verband tätig sein.

§ 22 Zuchtbuchführer

Der Zuchtbuchführer führt das Zuchtbuch, das 
Verzeichnis der vom Verband geschützten 
Zwinger und die Züchterkartei. Er fertigt die 
Stammtafeln aus.
Sein Aufgabengebiet und seine Befugnisse re-
gelt die Zuchtordnung.

§ 23 Zuchtwartetagung

Die Zuchtwartetagung besteht aus:
•	 Verbandszuchtwart	als	Vorsitzenden
•	 Zuchtwarten	der	Landesgruppen
•	 Zuchtbuchführer
•	 Zuchtkommission

Der Erweiterte Vorstand kann ohne Stimmrecht 
beratend teilnehmen.

Die Aufgaben der Zuchtwartetagung regelt die 
Zuchtordnung.

Über die Zuchtwartetagung ist eine Ergebnis-
niederschrift zu fertigen. Dieses ist allen Betei-
ligten zuzusenden.

§ 24 Zuchtkommission

Die Zuchtkommission besteht aus dem Vorsit-
zenden und zwei Beisitzern. Die Mitglieder 
müssen erfahrene Züchter oder Deckrüden-
besitzer und mit den Fragen der Erbwert- und 
Verhaltensforschung vertraut sein.

Die Aufgaben der Zuchtkommission regelt die 
Zuchtordnung.

§25 Kassenprüfer

Die zwei Kassenprüfer werden im jährlichen 
Wechsel für zwei Jahre gewählt, so dass in je-
dem Jahr einer ausscheidet. Die Kassenprüfer 
haben jährlich die Verbandskasse und die Kas-

se des Zuchtbuchamtes zu prüfen und der 
Hauptversammlung über das Ergebnis der Prü-
fung zu berichten.

§ 26 Erweiterter Bundesvorstand

1) Der Erweiterte Bundesvorstand setzt sich 
zusammen aus dem Bundesvorstand, den 
Vorsitzenden oder einem Delegierten der 
Landesgruppen, dem Vorsitzenden des 
 Ehrenrats, dem Vorsitzenden der Zuchtkom-
mission und den Mitgliedern die vom Bun-
desvorstand oder der Hauptversammlung 
mit besonderen Aufgaben betraut wurden. 
Für diese Mitglieder wird die Zugehörigkeit 
zum Erweiterten Bundesvorstand von der 
Hauptversammlung geregelt.

  Der Erweiterte Bundesvorstand hat folgen-
de Aufgaben:

 a)  Vorbereitung der Beschlüsse der Haupt-
versammlung.

 b)  Beschlussfassung über Berufung gegen 
Entscheidungen der Zuchtkommission.

 c)  Entscheidungen, soweit sie durch die 
Satzung dem Erweiterten Vorstand zuge-
wiesen werden.

 d)  Koordinierung und Erfahrungsaustausch 
zwischen den Landesgruppen und dem 
Bundesvorstand des Verbandes.

 e)  Anordnung einer Zwischenprüfung der 
Kassengeschäfte, falls erforderlich.

2) Den Mitgliedern der Zuchtwartetagung ist es 
freigestellt, an den Beratungen des erweiter-
ten Vorstandes teilzunehmen. Sie haben je-
doch kein Stimmrecht.

3) Die Mitglieder des Erweiterten Bundesvor-
standes werden durch den Geschäftsführer 
über die Beschlüsse des Bundesvorstandes 
informiert.

§ 27 Ehrenrat

Der Ehrenrat wird von der Hauptversammlung 
auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Für je-
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des Mitglied ist für den Fall der Verhinderung 
ein Stellvertreter zu wählen.
Der Ehrenrat besteht aus einem Juristen mit 
Befähigung zum Richteramt als Vorsitzenden 
und zwei Beisitzern.

Seine Aufgaben sind:
a) Bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern des 

Verbandes soll er sich nach Anhörung der 
Beteiligten, denen für die Stellungnahme 
eine angemessene Frist zu setzen ist, um 
eine Schlichtung bemühen.

b) Nach Misslingen einer Schlichtung unter-
breitet der Ehrenrat dem Geschäftsführen-
den Vorstand Vorschläge für die weitere Be-
handlung; diese können vorsehen, dass ein 
anhängiges Verfahren im Verband behan-
delt oder an das Verbandsgericht des JGHV 
abgegeben wird, wobei dann die Verbands-
gerichtsordnung des JGHV für Einzelmitglie-
der des Verbandes für KlM als verbindlich 
erklärt wird.

c) Überprüfungen im Sinne des § 20, 3. Absatz.
d) Durchführung von Ehrenratsverfahren auf 

Antrag gegen Einzelpersonen.

§ 28 Ehrenratsordnung

Der Ehrenrat entscheidet in einem förmlichen 
Verfahren, auf das die Vorschriften der Straf-
prozessordnung entsprechende Anwendung 
finden. Das Verfahren ist jedoch grundsätzlich 
schriftlich.

Anträge auf Einleitung eines Ehrenverfahrens 
sind schriftlich unter Angabe von Gründen und 
Beweismitteln beim Vorstand des Verbandes 
einzureichen. Dieser leitet sie unverzüglich an 
den Vorsitzenden des Ehrenrates weiter.

Der Ehrenrat führt die Ermittlungen nach frei-
em Ermessen. In jedem Falle ist jedoch den 
Beschuldigten und den Anzeigenden Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben.
Grundsätzlich führt der Vorsitzende des Ehren-
rates die Ermittlungen. Er kann jedoch die Bei-
sitzer des Ehrenrates oder andere geeignete 

Verbandsmitglieder mit Ermittlungsaufgaben 
betrauen.
Über die Vernehmung von Personen sind 
 Niederschriften anzufertigen, deren Inhalt 
durch die Unterschrift des Vernommenen zu 
genehmigen ist. Nach Abschluss der Ermittlun-
gen legt der Ehrenrat die Ergebnisse dem Be-
schuldigten zu einer eventuellen Stellungnah-
me innerhalb einer angemessenen Frist vor. 
Ladung und Mitteilung von Entscheidungen 
des Ehrenrates an die Verfahrensbeteiligten 
 erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Als 
 Zugangsdatum gilt der dritte Tag nach Aufgabe 
bei der Post. Der Ehrenrat entscheidet grund-
sätzlich nach Aktenlage. In Fällen von geringe-
rer Bedeutung kann der Ehrenrat das Verfahren 
einstellen. 

Die Mitglieder des Ehrenrats, sowie die von 
ihm im Ermittlungsverfahren zugezogenen Per-
sonen haben über ihre Ermittlungstätigkeit, 
sowie über den Hergang bei der Beratung und 
Abstimmung auch nach Beendigung ihrer 
 Tätigkeit zu schweigen.

Zeugen- und Sachverständigenentschädigun-
gen entsprechen den Vergütungssätzen der 
KlM-Bundesvorstandsmitglieder. Zeugen und 
Sachverständige sind in der Ladung darauf hin-
zuweisen. Der Schatzmeister erstattet sie nach 
Anweisung des Vorsitzenden des Ehrenrates. 

Im Falle einer Verurteilung hat der Verurteilte 
die Kosten des Verfahrens sowie die dem An-
tragsteller erwachsenen notwendigen Aus-
lagen zu erstatten. Wird der Antrag zurückge-
wiesen, oder der Beschuldigte freigesprochen, 
oder wird das Verfahren eingestellt, so fallen 
dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens 
sowie die dem Beschuldigten erwachsenen 
notwendigen Auslagen zur Last. Der Ehrenrat 
kann die Kosten des Verfahrens und die not-
wendigen Auslagen der Beteiligten angemes-
sen verteilen oder nach pflichtgemäßem Er-
messen einem der Beteiligten auferlegen, 
wenn er das Verfahren nach § 28 Abs. V wegen 
Geringfügigkeit eingestellt hat.
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Die Entscheidungen des Ehrenrates sind unan-
fechtbar.

Die das Verfahren beendenden Entscheidun-
gen können im Verbandsorgan veröffentlicht 
werden.

§ 29 Beschlussfassung

Die Organe des Verbandes sind bei ordnungs-
gemäßer Einladung ohne Rücksicht auf die 
Anzahl der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder beschlussfähig. Der Geschäftsführer 
stellt die Zahl der anwesenden, stimmberech-
tigten Mitglieder vor Eintritt in die Tagesord-
nung fest.

1) Die stimmberechtigten Mitglieder der 
Hauptversammlung haben je eine Stimme, 
mit folgenden Ausnahmen: 

 Die Mitgliederversammlungen der einzel-
nen Landesgruppen sind berechtigt, den 
Vorsitzenden der Landesgruppe bzw. des-
sen Vertreter oder bestimmte Delegierte mit 
der Wahrnehmung mehrerer Stimmrechte 
zu beauftragen. Ist ein Delegierter bzw. 
 Ersatzdelegierter verhindert, werden dessen 
Stimmrechte in der Hauptversammlung von 
dem zuständigen Vorsitzenden der Landes-
gruppe oder Vertreter ausgeübt. Die Wahl 
der Delegierten bzw. die Übertragung der 
Stimmrechte auf einen oder mehrere 
 Delegierte hat für jede Hauptversammlung 
von den Landesgruppen neu zu erfolgen. 
Falls ein Delegierter den Vorsitzenden der 
Landesgruppe vertritt, ist er auch berechtigt, 
an der vorausgehenden Sitzung des 
 Erweiterten Bundesvorstandes teilzuneh-
men.

2) Die Stimmrechte von Vorstandsmitgliedern 
ruhen, wenn sie im Rahmen eines 
 Dienstvertrages bei dem Verband angestellt 
sind.

Die Delegierten sind in ihren Entscheidungen 
frei, soweit sie nicht an Beschlüsse ihrer Lan-
desgruppen gebunden sind.

Die Stimmberechtigung im Erweiterten Bunde-
vorstand richtet sich für die Landesgruppen 
nach deren Mitgliederzahl, wobei auf je 
 an gefangene 100 Mitglieder eine Stimme ent-
fällt. Die übrigen, zum Erweiterten Bundesvor-
stand gehörenden Mitglieder, haben je eine 
Stimme.

Alle Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit 
gefasst. 
Bei der Berechnung der Stimmenmehrheit 
 zählen nur die Ja- und Neinstimmen. Bei Stim-
mengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
Änderungen der Satzung und Auflösung des 
Verbandes bedürfen der 3/4-Mehrheit. 
Änderungen der unter §2(b) bis (j) genannten 
Ordnungen und Vorgaben bedürfen der einfa-
chen Mehrheit.
Über jeden Antrag ist offen durch Handzeichen 
abzustimmen.

Gewählt wird, wenn niemand widerspricht, 
durch Handzeichen, sonst durch Stimmzettel. 
Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. 
Der Präsident ist gewählt, wenn er die absolute 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält. 
Erreicht ein Kandidat die absolute Mehrheit 
nicht, so findet eine Stichwahl zwischen den 
beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen 
statt. Im zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die 
meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet das Los, welches der Vorsit-
zende der Versammlung zieht.

Neben der Niederschrift der Hauptversamm-
lung ist eine Beschlusskontrolle (durch Anwe-
senheitsliste und Protokollierung des Abstim-
mungsergebnisses) zu führen.
Die Beschlüsse der Hauptversammlung sind – 
sowie sie die Landesgruppen betreffen – von 
diesen unverzüglich umzusetzen.
Zur Vermeidung unnötiger Kosten ist in Aus-
nahmefällen durch Beschluss des Bundesvor-
standes zulässig, dass Beschlüsse des Erweiter-
ten Bundesvorstandes im schriftlichen Verfah-
ren getroffen werden. Der Beschlussgegenstand 
ist den Mitgliedern des Erweiterten Bundesvor-
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standes schriftlich mitzuteilen. Die Stimmabga-
be erfolgt schriftlich an den Präsidenten inner-
halb einer von diesem festzusetzenden Frist, 
die mindestens zwei Wochen betragen muss. 
Ein Beschluss ist nur dann gefasst, wenn min-
destens 50 Prozent der Mitglieder des Erweiter-
ten Bundesvorstandes ihre Stimme ordnungs-
gemäß abgegeben haben. Beratungen und 
Beschlussfassungen können auch durch Tele-
kommunikation erfolgen. Die Ergebnisse sind 
in Schriftform festzuhalten.

§ 30 Suchen und Schauen

Die Verbandsprüfungen und Zuchtschauen 
werden von den Landesgruppen vorbereitet 
und in eigener Zuständigkeit durchgeführt. Die 
Ergebnisse derartiger Veranstaltungen sind 
dem Pressewart innerhalb von vier Wochen 
mitzuteilen. Der Ve